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2230.1.1-UK

Vernetzung der Schulaufsicht und Stärkung 
ihrer Beratungsfunktion

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus

vom 24. Januar 2012 Az.: S-5 L 1509-1a.108 546

Die unmittelbare staatliche Schulaufsicht nehmen im 
Bereich der Grundschulen, Mittelschulen, Realschulen, 
Gymnasien, Schulen des Zweiten Bildungswegs, beruf-
lichen Schulen, Förderschulen und Schulen für Kranke 
nach Maßgabe der Art. 114 ff. des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) 
die Staatlichen Schulämter, Ministerialbeauftragten oder 
 Regierungen wahr.

Zur staatlichen Schulaufsicht gehören die Planung und 
Ordnung des Unterrichtswesens, die Sicherung der Qua-
lität von Erziehung und Unterricht, die Förderung und 
Beratung der Schulen und die Aufsicht über die inneren 
und äußeren Schulverhältnisse sowie über die Schullei-
tung und das pädagogische Personal (vgl. Art. 111 Abs. 1 
BayEUG). Die Schulaufsicht erstreckt sich auch auf schu-
lische Ganztagsangebote (vgl. Art. 6 Abs. 5 BayEUG) 
und Schülerheime (nach Maßgabe von Art. 106 ff. i. V. m. 
Art. 114 BayEUG).

1. Kooperation und Koordination

Die Vertreterinnen und Vertreter der Schulaufsicht 
aller Schularten arbeiten bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben zusammen und stimmen sich untereinander 
auf Ebene des Regierungsbezirks und ggf. auch auf 
lokaler oder regionaler Ebene ab. Durch die horizon-
tale Vernetzung der Aufsichtsstrukturen wird die 
schulartübergreifende Kooperation und Koordination 
gestärkt und die Qualität des differenzierten Schul-
systems gesichert.

1.1 Organisation

In jedem Regierungsbezirk wird eine Konferenz der 
Schulaufsicht eingerichtet. Mitglieder dieser Kon-
ferenz sind die Regierung und die örtlich zuständi-
gen Ministerialbeauftragten; Staatliche Schulämter 
können bei Bedarf zu den Sitzungen hinzugezogen 
werden.

Die Mitglieder der Konferenz wählen aus ihrer Mit-
te für jedes Schuljahr eine Vorsitzende oder einen 
 Vorsitzenden sowie eine Stellvertreterin oder einen 
Stellvertreter.

Die oder der Vorsitzende beruft die Konferenz bei Be-
darf, mindestens jedoch zweimal im Schuljahr ein. Die 
oder der Vorsitzende gibt den anderen Mitgliedern der 
Konferenz Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzung 
rechtzeitig vorher schriftlich bekannt. Die jeweiligen 
kommunalen Schulaufwandsträger sollen eingebun-
den werden, wenn dies geboten ist.

Wenn ein Beratungsgegenstand nur einen Teil der 
 Mitglieder der Konferenz betrifft, kann die oder 
der Vorsitzende die Einladung auf die betroffenen 
 Mit glieder beschränken.

Unberührt bleiben andere Formen der Zusammenar-
beit zwischen den Vertreterinnen und Vertretern der 
Schulaufsicht.

1.2 Aufgaben

Zum Kreis gemeinsamer Aufgaben der Schulaufsicht 
gehören insbesondere fachlich-pädagogische, schul-
organisatorische und schulrechtliche Angelegen-
heiten.

Aufgabe der Konferenz der Schulaufsicht ist es zum 
einen, auf gemeinsame Fragestellungen wie z. B. die 
Sicherung des Pfl ichtunterrichts, die Gestaltung der 
Übergänge zwischen den Schularten und die Gestal-
tung inklusiven Unterrichts sowie den Umgang mit den 
Ergebnissen des Bildungsmonitoring (z. B. Vergleichs-
arbeiten, externe Evaluation und Bildungsbericht) ge-
meinsame Antworten zu fi nden. Die Konferenz stimmt 
den effi zienten Einsatz bestehender Ressourcen zur 
Beratung und Unterstützung der Schulen ab.

Zum anderen soll die Konferenz die Weiterentwick-
lung der regionalen Schullandschaft unterstützen, die 
standortbezogene Schulentwicklung begleiten, Koope-
rationsmodelle zwischen den Schularten und ggf. z. B. 
über die Grenzen kommunaler Gebietskörperschaften 
hinweg fördern, an regionalen Bildungsnetzen mit-
wirken und Maßnahmen der Qualitätsentwicklung im 
Schulwesen koordinieren.

Die Konferenz begleitet Dialogforen auf lokaler oder 
regionaler Ebene (ggf. auch über Regierungsbezirks-
grenzen hinweg) und kann sie bei Bedarf auch 
ini tiieren.

Das Staatsministerium kann der Konferenz allgemein 
oder im Einzelfall weitere Aufgaben übertragen.

Sonstige in Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf-
geführte Aufgaben der Schulaufsicht werden durch 
diese Bekanntmachung nicht berührt.

2. Stärkung der Beratungsfunktion

Die Beratung der Schulen ist eine Kernaufgabe der 
Schulaufsicht (vgl. Art. 111 Abs. 1 BayEUG).

Diese Beratungsfunktion gewinnt im Zusammenhang 
mit der Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen 
weiter an Bedeutung.

Die Schulaufsicht berät und begleitet die Schulen auf 
ihrem Weg zu mehr Eigenverantwortung, auch unter 
Einbeziehung der Staatlichen Schulberatungsstellen. 
Sie unterstützt die Schulen bei der eigenverantwort-
lichen Wahrnehmung der ihnen übertragenen Aufga-
benbereiche und der ihnen eröffneten Gestaltungs-
spielräume.

Die notwendigen Abstimmungen erfolgen in der Kon-
ferenz der Schulaufsicht.
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Die Konferenz der Schulaufsicht ist zudem zentraler 
Ansprechpartner für Fragen der Schulinnovation in 
der Region und übernimmt insoweit eine Beratungs-
funktion für Schulen und Kommunen.

3. Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt am 1. März 2012 in 
Kraft.

Dr. Peter Mü l l e r 
Ministerialdirektor

2236.4.2-UK

Zulassung zur Staatlichen Abschlussprüfung 
für andere Bewerber an der Berufsfachschule 

für Kinderpfl ege – Prüfung zum Nachweis 
hinreichender Deutschkenntnisse in Wort 

und Schrift für Bewerber mit einer anderen 
Muttersprache als Deutsch

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus

vom 30. Januar 2012 Az.: VII.8-5 S 9500-3-7.576

Bewerber mit einer anderen Muttersprache als Deutsch 
müssen für die Zulassung zur Staatlichen Abschlussprü-
fung für andere Bewerber an der Berufsfachschule für 
Kinderpfl ege nachweisen, dass sie über hinreichende 
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift verfügen (§ 49 
Abs. 2 Satz 4 der Schulordnung für die Berufsfachschulen 
für Hauswirtschaft, für Kinderpfl ege und für Sozialpfl e-
ge (Berufsfachschulordnung Hauswirtschaft, Kinderpfl e-
ge und Sozialpfl ege - BFSOHwKiSo) vom 4. September 
1985 (GVBl S. 502, KMBl I S. 257), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 15. September 2007 (GVBl S. 663, 
KWMBl I S. 382).

1. Nachweis hinreichender Deutschkenntnisse

Der Nachweis hinreichender Deutschkenntnisse gilt 
als erbracht, wenn die Bewerberin bzw. der Bewerber 
im Abschlusszeugnis einer öffentlichen bzw. staatlich 
anerkannten Haupt-/Mittelschule, der Realschule oder 
im Zeugnis der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums 
mindestens die Note „ausreichend“ im Fach Deutsch 
bzw. Deutsch als Zweitsprache vorweisen kann.

Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, wird der Nach-
weis durch einen mit mindestens der Note „ausreichend“ 
bestandenen schriftlichen Deutsch-Sprachtest und ein 
mit mindestens der Note „ausreichend“ bestandenes Be-
werbungsgespräch zur Überprüfung der mündlichen 
Deutschkenntnisse geführt.

2. Schriftlicher Deutsch-Sprachtest

In einem schriftlichen Deutsch-Sprachtest werden 
die Bereiche „Leseverstehen“, „Ausdrucksvermögen“ 
und „formale Sprachbeherrschung“ geprüft. Das An-
forderungsniveau der Aufgaben orientiert sich an der 
Niveaustufe B 2 des Gemeinsamen europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen (GeR). Die Arbeitszeit beträgt 
60 Minuten.

3. Bewerbungsgespräch zur Überprüfung der mündli-
chen Deutschkenntnisse

Die Überprüfung der mündlichen Deutschkenntnisse 
erfolgt im Rahmen eines „Bewerbungsgesprächs“ an 
der Schule. Gesprächsgegenstand soll der bisherige  
Lebens- und Berufsweg der Bewerberin bzw. des 
Bewerbers sein. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage 
eines Bewertungsbogens.

4. Termine im Schuljahr 2011/12

Der schriftliche Deutsch-Sprachtest für Bewerberin-
nen und Bewerber, die die Zulassung zur Staatlichen 
Abschlussprüfung für andere Bewerber an der Berufs-
fachschule für Kinderpfl ege 2012 anstreben, fi ndet 
 bayernweit am Donnerstag, 8. März 2012, statt.

Die Terminierung des Bewerbungsgesprächs erfolgt 
durch die Schulen.

5. Anmeldung

Die Zulassung zur staatlichen Abschlussprüfung für 
andere Bewerber ist schriftlich bis spätestens 1. März 
bei einer öffentlichen Berufsfachschule für Kinderpfl ege 
zu beantragen (§ 49 Abs. 2 Satz 1 BFSOHwKiSo).

Die Schule entscheidet über die Notwendigkeit der Teil-
nahme am schriftlichen Deutsch-Sprachtest und am Be-
werbungsgespräch zur Überprüfung der mündlichen 
Deutschkenntnisse nach Prüfung der Unterlagen.

6. Inkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Februar 2012 in 
Kraft.

Dr. Peter Mü l l e r 
Ministerialdirektor
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